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ERSCHLOSSEN EMDDOK

MIAJgP /^g^FMilitärische
Katastrophenhilfe -
Hauptauftrag
der Rettungstruppen
Peter Bieder

Gemäss sicherheitspolitischem
Bericht 90 des Bundesrates
besteht der sicherheitspolitische
Auftrag der Armee aus drei Teilen,

nämlich aus dem Beitrag zur
Friedensförderung, aus der
Kriegsverhinderung bzw.
Verteidigung und aus dem Beitrag
zur Existenzsicherung. Für die
Rettungstruppen und das Kata-
strophenhilferegiment steht der
dritte Teilauftrag, der Beitrag
zur Existenzsicherung, im
Vordergrund, wird doch verlangt,
dass die Armee für den
Katastropheneinsatz besonders
befähigte Formationen bereitstellt
und zur Hilfeleistung geeignete
Truppen in Koordination mit
den zivilen Diensten im Inland
und allenfalls auch im Ausland
einsetzt.

*»

Peter Bieder;
Waffenchef Luftschutztruppen;
Direktor Bundesamt
für Luftschutztruppen
(ab 1995 Bundesamt
für Rettunestruppen);
Brigadier; 3003 Bern.

Allgemeine Grundsätze der
militärischen Katastrophenhilfe

Voraussetzungen

Im Rahmen der militärischen
Katastrophenhilfe gelangen die Mittel
der Armee, sowohl in ordentlichen
und ausserordentlichen Lagen in
Friedenszeiten als auch in einem
Kriegsfall, nach folgenden Grundsätzen

zum Einsatz:
1. Die kantonalen Behörden haben

an die der Lage entsprechenden
militärischen Instanzen ein Gesuch
gestellt.

2. Die zivilen Mittel reichen zur
Bewältigung der Lage nicht mehr aus,
die militärischen Mittel werden subsidiär

eingesetzt.
3. Die Gesamtverantwortung

obliegt den zivilen Behörden.
Der Bund kann einen solchen Einsatz

anordnen (z.B. grosse,
kantonsübergreifende Katastrophen; Aus-
landeinsätze).

Vorbehalten bleibt die Spontanhilfe.

Mittel

Im Rahmen der militärischen
Katastrophenhilfe können folgende Stäbe

und Formationen zum Einsatz
gelangen:

¦ Stäbe, die als Katastrophenführungsstäbe

zugunsten von zivilen
Führungsstäben eingesetzt werden
können, wie:

- Stäbe der Territorialdivisionen/
-brigaden,
- Stab des Katastrophenhilferegi-
ments und Stäbe der Katastrophen-
hilfebataillone,
- Stäbe der Rettungsregimenter und
der Rettungsbataillone,

- Stäbe der Territorialregimenter
bzw. Stab des Stadtkommandos.

¦ Truppenkörper und Einheiten, die
durch Auftrag, Ausbildung, Ausrüstung,

Bereitstellung und Alarmierung
besonders befähigt sind, wie Formationen:

- des Katastrophenhilferegiments,
- der Rettungstruppen,
- der Genietruppen,
- der Sanitätstruppen,
- der Transporttruppen,
- der Fliegertruppen (Teile von
Lufttransportformationen).

¦ Spezialisten aus Stäben und Truppen

¦ andere Truppen.

Hilfegesuch

Gemeindebehörden, deren Mittel
für die Erfüllung ihrer Aufgaben nicht
genügen, richten das Hilfegesuch an
den Kanton. Der Kanton beurteilt die
Gesamtlage und das Hilfegesuch;
stehen ihm keine Mittel mehr zur Verfügung,

leitet er das Hilfegesuch mit dem
entsprechenden Antrag an die zuständige

militärische Instanz weiter.

Militärische Katastrophenhilfe in
ordentlichen und ausserordentlichen
Lagen in Friedenszeiten

Die Hilfegesuche der kantonalen
Behörden werden an die Koordinations-

und Leitstelle für Katastrophenhilfe

des Eidgenössischen
Militärdepartements (KLK-EMD) beim
Bundesamt für Rettungstruppen
(BARET) gerichtet.

Je nach Lage. Standort und Art der
Katastrophe können folgende Truppen

eingesetzt werden:

¦ Bereitschaftskompanie der
Rettungstruppen,¦ Bereitschaftstruppen der Infanterie,

der Mechanisierten und Leichten
Truppen, der Genie und der Sanität,

¦ andere im Ausbildungsdienst
stehende Verbände aus Schulen und
Kursen,

¦ Formationen des Katastrophenhilferegiments

(Alarmformationen),

¦ weitere Alarmformationen,

¦ Teile des Berufspersonals des
EMD.

Die KLK-EMD als permanente
Kontaktstelle des EMD für alle
Hilfegesuche der zivilen Behörden im
Katastrophenfall setzt - gemäss eigener
Beurteilung - Mittel der
Bereitschaftskompanie der Rettungstruppen,

der Schulen der Rettungstruppen
und der übrigen Rettungstruppen im
Ausbildungsdienst ein. Sie orientiert
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gleichzeitig den Unterstabschef Front
als Chef des Führungsstabes GGST,
den Unterstabschef Logistik und den
Kommandanten des betroffenen
Grossen Verbandes. Die KLK-EMD
setzt zusätzliche Mittel mit der
Zustimmung des Chefs des Führungsstabes

GGST und nach vorheriger
Orientierung des Kommandanten des
entsprechenden Grossen Verbandes
bzw. des Stabes der Gruppe für
Ausbildung beim Einsatz von anderen
Schulen ein. Sofern notwendig beantragt

die KLK-EMD das Aufgebot
von Teilen oder der Gesamtheit des

Führungsstabes GGST.
Die Gesamtleitung der militärischen

Katastrophenhilfe im
Katastrophenraum obliegt grundsätzlich
dem gebietszuständigen Kommandanten

der Territorialdivision/-brigade,
der durch den Führungsstab

GGST bestimmt und als Kommandant

militärische Katastrophenhilfe
bezeichnet wird. Er arbeitet eng mit
den kantonalen Behörden zusammen
und erhält von diesen die Aufträge. In
der Regel wird die militärische
Katastrophenhilfe im Statut des Assistenzdienstes

geleistet und wird an die
Gesamtdienstzeit angerechnet. Für das
Aufgebot von zusätzlichen, sich nicht
im Dienst befindlichen Truppen ist
das EMD zuständig.

Militärische Katastrophenhilfe
nach Teilmobilmachung

Die kantonalen Behörden richten
Hilfegesuche an den gebietszuständigen

Kommandanten der Territorialdivision

bzw. -brigade.
Verfügen nach einer Teilmobilmachung

nicht alle Territorialdivisio-
nen/-brigaden über Rettungstruppen.
so liegt die Einsatzverantwortung
beim Armeekommando bzw. beim
Führungsstab GGST.

Militärische Katastrophenhilfe
nach Allgemeiner Mobilmachung

Die kantonalen Behörden beurteilen

die Hilfegesuche der Gemeinden
unter Berücksichtigung der Gesamtlage

im Kantonsgebiet und beantragen

militärische Hilfeleistung beim
Kommandanten des Territorialregiments.

Diese bearbeiten die Hilfegesuche

und leiten sie mit entsprechendem

Antrag an den Kommandanten
der Territorialdivision weiter. Gleichzeitig

kann der Kommandant des
Territorialregiments, sofern er über die
Einsatzkompetenz verfügt, den
kantonalen Behörden einzelne Rettungs¬

kompanien sofort zur Verfügung stellen.

Die kantonalen Behörden der Kantone

Wallis und Graubünden
beantragen die militärische Hilfeleistung
direkt beim Kommandanten der
Territorialbrigade.

Der Kommandant der
Territorialdivision/-brigade regelt die
Zurverfügungstellung von Rettungstruppen an
die zivilen Behörden aufgrund der
Gesamtbeurteilung der Lage im
Territorialdivisions- bzw. -brigaderaum.

In 1. Priorität kommen die im
betroffenen Kantonsgebiet stationierten
Rettungstruppen, in 2. Priorität
Rettungstruppen der entsprechenden
Territorialdivision aus den Nachbarkantonen

zum Einsatz.

Militärische Katastrophenhilfe
im Ausland

Die militärische Katastrophenhilfe
im Ausland erfolgt grundsätzlich
freiwillig und im Rahmen der «Rettungskette».

Im grenznahen Raum kann der
Einsatz obligatorisch erklärt werden.

Einsatzdoktrin
der Rettungstruppen

Unterstellungsverhältnisse

Die Rettungsregimenter sind den
Kommandanten der Territorialdivisionen,

die beiden Rettungsbataillone
34 und 35 den Kommandanten der
entsprechenden Territorialbrigaden
unterstellt.

Aufgaben der Rettungstruppen

Die Hauptaufgabe der Rettungstruppen

liegt in der Hilfeleistung an
zivile Behörden beim Schutz der
Bevölkerung, und zwar:

a. durch Rettungs- und Brandeinsätze

in schweren und ausgedehnten
Schadenlagen;

b. durch Erhaltung der für
Agglomerationen lebenswichtigen
Infrastrukturen.

Der Einsatz der Rettungstruppen
erfolgt als schwergewichtsbildendes
Mittel in schweren und ausgedehnten
Schadenlagen. Zusammen mit den
zivilen Mitteln ergibt sich in der Regel
folgende Einsatzpriorität:¦ örtliche Formationen der Feuerwehr

und des Zivilschutzes,

¦ überörtüche bzw. regionale Mittel
der Feuerwehr (Stützpunktfeuerwehren)

und des Zivilschutzes,

¦ einzelne Rettungskompamen, für
welche die Einsatzkompetenz bei den
Kommandanten der Territorialregimenter

liegt,¦ Gros der Rettungstruppen.
Alle Formationen der Rettungstruppen

werden für besonders gefährdete

Agglomerationen bereitgestellt.
Sie beziehen die entsprechenden
Bereitschaftsräume und erstellen die
Planungen für mögliche Einsätze.
Auch mit der «Armee 95» werden
vornehmlich die heutigen Standorte rund
um die grossen Agglomerationen
beibehalten, da - unabhängig von der
Bedrohung - das Gros der Bevölkerung

in diesen Räumen lebt. Fast alle
geschützten Anlagen der Rettungstruppen

(ALST-Unterkünfte) liegen in
der Nähe dieser Agglomerationen.
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Nach einer Teil- oder Allgemeinen
Mobilmachung können Rettungstruppen

zudem mit einer Sekundäraufgabe

betraut werden. Sie können
zur Mithilfe bei der Ergänzung
vorsorglicher Schutz- und Vorbereitungs-
massnahmen eingesetzt werden,
sofern die Bereitschaft für den
Hauptauftrag nicht beeinträchtigt wird. Es
handelt sich in erster Linie um die
Unterstützung des Zivilschutzes beim
Ausbau von grossen, behelfsmässigen
Schutzräumen sowie um die
Unterstützung der Feuerwehren beim Aufbau

der vom Hydrantennetz
unabhängigen Löschwasserversorgung.

Katastrophenhilferegiment

Grundsätze

Das Katastrophenhilferegiment
gehört zu den Armeetruppen und ist
als Alarmformation konzipiert. Seine
Einheiten werden zu einem Viertel
durch das Bundesamt für Genie und
zu drei Vierteln durch das Bundesamt
für Rettungstruppen gestellt. Das
Katastrophenhilferegiment ist das be¬

sondere Schwergewichtsmittel des
Bundes für die militärische
Katastrophenhilfe im Inland. Es wird mit Teilen

oder als Ganzes bei Natur- und
technischen Katastrophen sowie bei
Grossunfällen zur Hilfeleistung an
schon im Einsatz stehende zivile
Formationen und Organisationen eingesetzt.

Das Katastrophenhilferegiment
kann für die eigentliche Phase der
Rettung sowie für die Katastrophenbewältigung

verwendet werden. Diese
Phasen können sich überlappen.

Die Verantwortung für die Ausbildung,

für die Vorbereitung des Aktiven

Dienstes sowie für die Behandlung
der personellen Angelegenheiten hegt
beim Direktor des Bundesamtes für
Rettungstruppen.

Einsatzdoktrin

¦ Katastropheneinsätze in der
ordentlichen und ausserordentlichen
Lage in Friedenszeiten

Das Katastrophenhilferegiment
wird normalerweise nur subsidiär und

aufgrund genehmigter Gesuche der
kantonalen Behörden eingesetzt.

Die Anforderung erfolgt in der Regel

an den Führungsstab GGST, der
Anforderungs- und Befehlsweg
entspricht im allgemeinen demjenigen der
Rettungstruppen in ordentlichen und
ausserordentlichen Lagen. Über das

Aufgebot bei Katastrophen im Inland
entscheidet das EMD. Die Alarmierung

erfolgt durch die Alarm- und
Geschäftsstelle beim BARET.

Beim Katastrophenhilferegiment
handelt es sich um ein militärisches
Einsatzmittel «zweiter Staffel», das in
der Regel nach den Bereitschaftsformationen

der Rettungs- und der
Genietruppen sowie anderer sich im
Ausbildungsdienst befindlicher
geeigneter Truppen eingesetzt wird.
Einerseits geht es um Zeitgewinn; sich
im Dienst befindliche Bereitschaftsformationen

sind schneller als
Alarmformationen. Andererseits kann bei
Katastrophen geringeren Ausmasses
auf eine Alarmierung vom Wohn- oder
Arbeitsort weg verzichtet werden.

Bedingt durch die dezentrale
Bereitstellung der vier Katastrophenhil-
febataillone in vier verschiedenen
Landesgegenden, wird in der Regel
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vorerst das dem Katastrophenraum
nächstgelegene Bataillon, allenfalls
verstärkt mit Mitteln des Regiments,
alarmiert und eingesetzt. Dabei spielen

auch die sprachlichen Gegebenheiten

(zwei Bataillone deutschsprechend

und je eines französischer und
italienischer Sprache) eine wichtige
Rolle. Je nach Lageentwicklung können

weitere Bataillone alarmiert und
zugeführt werden.

Normalerweise werden Katastro-
phenhilfebataillone als Ganzes
aufgeboten. Hingegen können die
Regimentsmittel, insbesondere die einzelnen

Züge der Technischen Kompanie
des Katastrophenhilferegiments,
zugsweise aufgeboten werden.

Nebst der üblichen Ausrüstung
verfügen die Katastrophenhilfeba-
taillone über Spezialmaterial, das in
elf Wechselladebehältern verladen ist.
Jedem Bataillon stehen drei
Trägerfahrzeuge zur Verfügung.

Als Einrückungsort verfügt jedes
Katastrophenhilfebataillon über ein
Zeughaus. Das Gros des Materials ist
dort vorsorglich auf Anhängern verladen.

Das Katastrophenhilferegiment ist
vollmotorisiert und mit wenigen
Ausnahmen mit Bundesmotorfahrzeugen
und Bundesanhängern ausgerüstet.
Das Gros davon befindet sich in den
zu den Zeughäusern nächstgelegenen
Armeemotorfahrzeugparks. Die Fahrer

rücken sinngemäss im
vorbestimmten AMP ein.

Die Katastrophenhilfeformationen
sowie selbstverständlich alle anderen
im Katastrophenraum eingesetzten

Alarmformation
Kata Hi Rgt

4
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militärischen Verbände werden in der
Regel durch den Führungsstab GGST
dem gebietszuständigen Territorialdi-
visions/-brigadekommandanten
einsatzunterstellt oder zugewiesen.

¦ Teilmobilmachung
Grundsätzlich ist nicht vorgesehen,

das Katastrophenhilferegiment im
Rahmen von Teilmobilmachungsgruppen

aufzubieten. Im Falle einer
Teilmobilmachung kann das
Katastrophenhilferegiment auch mit
Requisitionsfahrzeugen ausgerüstet werden.

Je nach Lage bleibt das
Katastrophenhilferegiment dem Armeekommando

organisch unterstellt oder
kami bataillonsweise den Armeekorps
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bzw. den Territorialdivisionen/-bri-
gaden einsatzunterstellt oder
zugewiesen werden.

¦ Allgemeine Mobilmachung
Im Falle einer Allgemeinen

Mobilmachung wird das Katastrophenhilferegiment

ähnlich einem Rettungsregiment

eingesetzt und je nach Lage
zentral durch die Armee geführt, den
Armeekorps bzw. den
Territorialdivisionen/-brigaden einsatzunterstellt
oder zugewiesen. Ein Einsatz über die
territorialdienstlichen Abschnittsgrenzen

hinaus bleibt jedoch
ausdrücklich vorbehalten.

Betreffend den Einrückungsorten
(Korpssammelplätze), Organisationsplätzen,

ersten Standorten und
Bereitschaftsräumen sowie für die Zuteilung

von Requisitionsfahrzeugen gelten

die gleichen Grundsätze wie im
Falle einer Teilmobilmachung.

¦ Schlussbemerkung
Um den vielfältigen Erfordernissen

einer modernen Ausbildung für den
militärischen Katastropheneinsatz
Rechnung zu tragen, werden ab 1995
eine Vielzahl von Kursen im zurzeit im
Aufbau begriffenen Ausbildungszentrum

für militärische
Katastrophenhilfe auf dem Waffenplatz Wangen

a.A.-Wiedlisbach durchgeführt. ¦
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